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9.7. Die weitere Durchsetzung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung und des Kosten-Nutzen-Den- 
kens sowie die erreichten Ergebnisse in der 
Sauberkeit und Ordnung in der Tierhaltung er
möglichen es, die Zahlung von Zuschüssen für die 
tierärztliche Betreuung bei zuchthygienischen Un
tersuchungen und Kontrollen der Eutergesund
heit sowie der Gesundheitsdienste für Schweine. 
Geflügel, Schafherden und Pelztiere einzustel
len.

9.8. Die Zahlung der Grundsteuer durch VEG ent
fällt, um die Entwicklung vielfältiger Koopera
tionsbeziehungen zwischen LPG und VEG nicht 
zu behindern.

9.9. Die Prinzipien der Planung und der Leistungs
finanzierung für die staatlichen Tierarztpraxen 
sind so zu gestalten, daß sie, ausgehend vom Prin
zip der Kostendeckung, auf eine hohe Qualität 
der tierärztlichen Leistungen bei niedrigen Ko
sten für die sozialistischen Landwirtschafts-, 
betriebe und Kooperationsgemeinschaften orien
tieren und eine engere Bindung der veterinär
medizinischen Betreuung an die Produktion der 
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe, beson-; 
ders über die Errichtung veterinärmedizinischer 
Gemeinschaftseinrichtungen in Kooperations
gemeinschaften fördern.


